
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Archivierung von Belegen, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Wie lange muss ich Belege der Ordination aufbewahren? Teil 2

Steuern im Bild, Teil 294

Beim Kauf eines 
Grundstücks bzw. 
einer Immobilie im 
Privatvermögen 
sollten alle Unter-
lagen, die mit dem 
Kauf, einem Zu- und 
Umbau oder einer Groß-
reparatur in Zusammenhang stehen, unbefristet 
aufbewahrt werden – etwa Kaufvertrag, Belege 
über Anwalts-/Notarkosten und Grunderwerb-
steuer und alle Rechnungen zu später getätig-
ten Investitionen.

Umbau oder einer Groß-

Betriebsprüfungen sind bis 
zu zehn Jahre rückwirkend 
möglich. Daher kann es sinn-
voll sein, Unterlagen auch so 
lange aufzuheben. Auch 
 Unterlagen über Eigentums- 
oder Bestandsrechte sollten 
länger aufgehoben 
werden.
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